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Abschnitt A: Paragraphenteil  

§ 1 

Ziel und Struktur 

(1) 1Die Psychotherapie stellt einen einheitli-
chen Tätigkeitsbereich dar. 2Mit der Approba-
tion erlangen Psychologische Psychothera-
peutinnen und Psychologische Psychothera-
peuten und Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapeutinnen und Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeuten die Erlaubnis, unein-
geschränkt auf dem Gebiet der Psychothera-
pie bzw. der Kinder- und Jugendlichenpsycho-
therapie tätig zu werden. 3Weiterbildung für 
Psychologische Psychotherapeuten und Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeuten im 
Sinne dieser Ordnung führt zu Zusatzbezeich-
nungen in Bereichen, auf die sich der weiter-
gebildete Psychotherapeut grundsätzlich nicht 
beschränken muss und die Psychotherapeu-
ten ohne Zusatzbezeichnung nicht von einer 
Tätigkeit in diesem Kompetenzfeld ausschlie-
ßen. 

(2) Ziel der Weiterbildung ist der geregelte 
Erwerb eingehender und besonderer Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten für defi-
nierte psychotherapeutische Tätigkeiten nach 
Abschluss der Berufsausbildung.  

(3) Die Weiterbildung erfolgt im Rahmen prak-
tischer Berufstätigkeit und theoretischer Un-
terweisung unter Anleitung zur Weiterbildung 
ermächtigter Psychotherapeuten.  

(4) 1Durch den erfolgreichen Abschluss der 
Weiterbildung in Bereichen werden eingehen-
de und besondere Kenntnisse, Erfahrungen 
und Fertigkeiten nachgewiesen, welche zur 
Ankündigung einer speziellen psychothera-
peutischen Tätigkeit durch Führen einer Zu-
satzbezeichnung in einem Bereich nach Maß-
gabe dieser Weiterbildungsordnung berechti-
gen. 2Der erfolgreiche Abschluss der Weiter-
bildung wird durch eine Urkunde bescheinigt. 

§ 2  
Bereiche 

(1) Ein Bereich im Sinne dieser Weiterbil-
dungsordnung ist 

1. ein wissenschaftlich anerkanntes Psycho-
therapieverfahren oder 

 

2. ein psychotherapeutisches Anwendungs-
feld, für das mindestens die folgenden vier 
Voraussetzungen erfüllt sein müssen:  

a) Es besteht nachweislich epidemiologischer 
Studien für dieses Anwendungsfeld ein er-
heblicher Behandlungsbedarf.  

b) Es liegen in bedeutendem Umfang wis-
senschaftliche Erkenntnisse und prakti-
sche Erfahrungen zur Diagnostik und Be-
handlung von Störungen dieses Anwen-
dungsfeldes vor.  

c) Die Diagnostik und Behandlung von Stö-
rungen dieses Anwendungsfeldes erfor-
dern umfassende, spezifische Kenntnisse 
und Erfahrungen, die über das in der Aus-
bildung erworbene Ausmaß deutlich hin-
ausgehen.  

d) Es handelt sich um ein Anwendungsfeld, 
das außerhalb des Diagnosespektrums 
der Kapitel F1 bis F9 des ICD-10 liegt.  

(2) Spezialisierungen auf einzelne psychische 
Störungen stellen keinen Bereich für eine Wei-
terbildung dar.  

§ 3  
Art, Inhalt, Dauer und zeitlicher Ablauf 

der Weiterbildung 

(1) Mit der Weiterbildung kann erst nach Ertei-
lung der Approbation oder Erteilung der Er-
laubnis zur Ausübung des Berufs eines Psy-
chologischen Psychotherapeuten oder eines 
Kinder- und Jugendlichenpsychotherapeuten 
begonnen werden.  

(2) 1Die Weiterbildung muss gründlich und 
umfassend sein. 2Sie umfasst insbesondere 
den Erwerb besonderer Kenntnisse, Erfahrun-
gen und Fertigkeiten in dem jeweiligen Wei-
terbildungsbereich und zwar, soweit für den 
Weiterbildungsbereich relevant, bezüglich der 
Vorbeugung, Verhütung, Erkennung und Be-
handlung von Störungen mit Krankheitswert, 
einschließlich der Wechselbeziehungen zwi-
schen Mensch und Umwelt, der Begutach-
tung, Rehabilitation und der Qualitätssiche-
rung.  

(3) 1Dauer, Struktur und Inhalt der Weiterbil-
dung regelt Abschnitt B dieser Weiterbil-
dungsordnung. 2Die dort angegebenen Wei-
terbildungszeiten und Weiterbildungsinhalte 
dürfen nicht unterschritten werden. 3Eine Un-
terbrechung der Weiterbildung in Folge von 
Krankheit, Schwangerschaft, Sonderurlaub, 
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Wehr- und Zivildienst oder aus ähnlichem 
Grund kann grundsätzlich nicht auf die Wei-
terbildungszeit angerechnet werden, es sei 
denn, die Unterbrechung dauerte weniger als 
sechs Wochen im Jahr.  

(4) 1Die Weiterbildung kann sowohl in Vollzeit 
als auch in Teilzeit oder berufsbegleitend 
durchgeführt werden. 2Das Nähere regelt Ab-
schnitt B dieser Weiterbildungsordnung.  

(5) Durchführung von Patientenbehandlungen 
im Rahmen der Weiterbildung ist in eigener 
Praxis möglich, soweit das Weiterbildungsziel 
dadurch nicht gefährdet wird.  

(6) Eine Weiterbildung, die unter der Leitung 
eines von einer anderen Psychotherapeuten-
kammer ermächtigten Psychotherapeuten und 
in einer von einer anderen Psychotherapeu-
tenkammer zugelassenen Weiterbildungsstät-
te durchgeführt, jedoch noch nicht abge-
schlossen wurde, kann angerechnet werden, 
wenn die Weiterbildung den Anforderungen 
dieser Weiterbildungsordnung genügt. 

§ 4  
Führen von Zusatzbezeichnungen 

Eine Zusatzbezeichnung in einem Bereich 
darf nur zusammen mit der Berufsbezeich-
nung „Psychologische Psychotherapeutin“ / 
„Psychologischer Psychotherapeut“ oder „Kin-
der- und Jugendlichenpsychotherapeu-
tin“/„Kinder- und Jugendlichenpsychothera-
peut“ bzw. „Psychotherapeutin“ / „Psychothe-
rapeut“ geführt werden.  

§ 5  
Ermächtigung und Zulassung  

(1) 1Die Weiterbildung in den Bereichen wird 
unter verantwortlicher Leitung der von der 
Kammer ermächtigten Psychotherapeuten in 
zugelassenen Weiterbildungsstätten durchge-
führt. 2Der ermächtigte Psychotherapeut ist 
verpflichtet, die Weiterbildung persönlich zu 
leiten sowie zeitlich und inhaltlich entspre-
chend dieser Weiterbildungsordnung zu ge-
stalten.  

(2) Als Weiterbildungsstätten kommen die 
nach § 6 PsychThG zugelassenen Ausbil-
dungsstätten, Einrichtungen der Hochschulen, 
Abteilungen von Krankenhäusern, Kliniken 
oder Rehabilitationseinrichtungen oder sonsti-
ge Einrichtungen oder Praxen in Betracht.  

(3) 1Für den Umfang der Zulassung einer Wei-
terbildungsstätte ist maßgebend, inwieweit sie 

die im Abschnitt B gestellten zeitlichen, inhalt-
lichen, personellen und materiellen Anforde-
rungen erfüllen kann. 2Die Zulassung als Wei-
terbildungsstätte kann auch für mehrere Ein-
richtungen, die zum Zwecke der Weiterbildung 
miteinander kooperieren, gemeinsam erteilt 
werden. 3Veränderungen in Struktur und Grö-
ße der Weiterbildungsstätte sind von dem dort 
tätigen, zur Weiterbildung ermächtigten Psy-
chotherapeuten unverzüglich anzuzeigen. 4Die 
Anzeigepflicht gilt auch für Veränderungen in 
der Kooperation einer zugelassenen Weiter-
bildungsstätte. 

(4) 1Für die Weiterbildung in einem Bereich 
können Kammermitglieder ermächtigt werden, 
welche die entsprechende Zusatzbezeichnung 
selber führen, mindestens drei Jahre in dem 
Bereich tätig waren sowie fachlich und per-
sönlich geeignet sind. 2Die Weiterbildungser-
mächtigung kann für einzelne oder mehrere 
Bestandteile der Weiterbildung erteilt werden. 
3Bereichsspezifische Voraussetzungen wer-
den in Abschnitt B festgelegt.  

(5) 1Die Ermächtigung zur Weiterbildung ist 
auf sieben Jahre befristet. 2Sie wird auf Antrag 
verlängert, wenn die Voraussetzungen weiter 
bestehen und eine kontinuierliche Fortbildung 
in dem Bereich nachgewiesen wird.  

(6) 1Die Ermächtigung wird auf Antrag erteilt. 
2Der Antrag stellende Psychotherapeut hat 
den Bereich sowie die Bestandteile der Wei-
terbildung, für die sie beantragt wird, näher zu 
bezeichnen. 3Das Vorliegen der in dieser Wei-
terbildungsordnung genannten Voraussetzun-
gen ist mit dem Antrag nachzuweisen. 

(7) 1Die Weiterbildungsermächtigten können 
im Rahmen der unter ihrer Leitung durchge-
führten Weiterbildung für einzelne Weiterbil-
dungsinhalte dafür qualifizierte Dozenten, Su-
pervisoren sowie Selbsterfahrungsleiter hin-
zuziehen. 2Die Hinzuziehung von Superviso-
ren und Selbsterfahrungsleitern ist bei der 
Kammer zu beantragen und von dieser zu 
genehmigen. 3Der hinzuzuziehende Supervi-
sor/Selbsterfahrungsleiter muss mindestens 
drei Jahre im entsprechenden Bereich tätig 
gewesen sein. 4Zudem muss er fachlich und 
persönlich geeignet sein. 

(8) 1Die Zulassung als Weiterbildungsstätte 
wird auf Antrag erteilt. 2Die antragstellende 
Einrichtung hat den Bereich sowie die Weiter-
bildung, für die die Zulassung beantragt wird, 
näher zu bezeichnen. 3Dem Antrag der Wei-
terbildungsstätte auf Zulassung ist ein geglie-
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dertes Weiterbildungsprogramm für die Wei-
terbildungsteile, für die die Zulassung bean-
tragt wird, beizufügen. 

(9) Die Kammer führt ein Verzeichnis der zur 
Weiterbildung ermächtigten Psychotherapeu-
ten und der zugelassenen Weiterbildungsstät-
ten, aus dem der Umfang der Ermächtigung 
und der Zulassung ersichtlich ist.  

§ 6  
Auflagen und Entzug der Ermächtigung 

und Zulassung  

(1) Die Kammer kann die Ermächtigung oder 
Zulassung mit den für eine ordnungsgemäße 
Weiterbildung erforderlichen Auflagen verse-
hen.  

(2) Die Ermächtigung oder Zulassung ist ganz 
oder teilweise zu entziehen, wenn oder soweit 
ihre Voraussetzungen nicht gegeben waren 
oder nicht mehr gegeben sind, insbesondere,  

• wenn ein Verhalten vorliegt, das die fachli-
che oder persönliche Eignung des Weiter-
bildungsermächtigten ausschließt;  

• wenn Tatsachen vorliegen, aus denen sich 
ergibt, dass die in Abschnitt B dieser Wei-
terbildungsordnung an den Inhalt der Wei-
terbildung gestellten Anforderungen nicht 
erfüllt werden können.  

(3) Die Ermächtigung zur Weiterbildung endet 
mit der Beendigung der Tätigkeit an der Wei-
terbildungsstätte oder mit deren Auflösung.  

§ 7  
Dokumentation und Evaluation  

(1) Die einzelnen Weiterbildungsteile sind vom 
Teilnehmer schriftlich zu dokumentieren und 
von dem zur Weiterbildung Ermächtigten zu 
bestätigen.  

(2) 1Die Weiterbildungseinrichtung hat ihr Wei-
terbildungsangebot angemessen zu evaluie-
ren. 2Die Dokumentations- und Evaluationsun-
terlagen sind der Kammer auf Verlangen zur 
Einsicht zu überlassen.  

§ 8  
Zeugnisse  

(1) Der ermächtigte Psychotherapeut hat den 
in Weiterbildung befindlichen Psychotherapeu-
ten über die unter seiner Verantwortung abge-
leistete Weiterbildungszeit spätestens drei 
Monate nach Beendigung der Weiterbildung 
ein Zeugnis auszustellen, das die erworbenen 

Kenntnisse, Erfahrungen und Fertigkeiten dar-
legt und zur Frage der fachlichen Eignung 
Stellung nimmt. Das Zeugnis muss im Einzel-
nen Angaben enthalten über:  

• die Dauer der abgeleisteten Weiterbil-
dungszeit, Unterbrechungen der Weiterbil-
dung durch Krankheit, Schwangerschaft, 
Sonderurlaub, Wehr- und Zivildienst oder 
Ähnliches,  

• die in dieser Weiterbildungszeit im Einzel-
nen vermittelten und erworbenen Kennt-
nisse, Erfahrungen und Fertigkeiten, die 
erbrachten psychotherapeutischen Leis-
tungen in Diagnostik und Therapie sowie 
die sonstigen vermittelten Kenntnisse.  

(2) Auf Antrag der in Weiterbildung befindli-
chen Psychotherapeuten oder auf Anforde-
rung durch die Kammer ist nach Ablauf je ei-
nes Weiterbildungsjahres ein Zwischenzeug-
nis auszustellen, das den Anforderungen des 
Abs. 1 entspricht.  

§ 9  
Anerkennung von Zusatz-

bezeichnungen  

(1) 1Eine Zusatzbezeichnung nach § 2 darf 
unter Beachtung von § 4 führen, wer nach 
abgeschlossener Weiterbildung die Anerken-
nung durch die Kammer erhalten hat. 2Die 
Anerkennung erfolgt durch Ausstellung einer 
Urkunde über das Recht zum Führen der Zu-
satzbezeichnung. 3Dem Antrag auf Anerken-
nung sind alle während der Weiterbildung 
ausgestellten Zeugnisse und Nachweise bei-
zufügen.  

(2) 1Die Anerkennung einer Zusatzbezeich-
nung erfolgt aufgrund der vorgelegten Zeug-
nisse und Nachweise sowie einer mündlichen 
Prüfung. 2Ausnahmen regelt Abschnitt B die-
ser Weiterbildungsordnung.  

§ 10  
Prüfungsausschuss 

(1) Die Kammer bildet für jeden Weiterbil-
dungsbereich zur Durchführung der Prüfung 
einen Prüfungsausschuss. 

(2) 1Die Mitglieder eines Prüfungsausschus-
ses und ihre Stellvertreter werden durch den 
Kammervorstand bestimmt. 2Die Reihenfolge, 
in der Stellvertreter tätig werden, ist dabei 
festzulegen. 3Der Vorstand bestimmt die Vor-
sitzenden der Prüfungsausschüsse.  
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(3) 1Der Prüfungsausschuss entscheidet in der 
Besetzung mit mindestens drei Psychologi-
schen Psychotherapeuten oder Kinder- und 
Jugendlichenpsychotherapeuten, von denen 
zwei über eine Weiterbildungsermächtigung 
für den zu prüfenden Bereich verfügen müs-
sen. 2Selbsterfahrungsleiter der zu prüfenden 
Kandidaten können nicht als Prüfer tätig sein. 
3Der Prüfungsausschuss beschließt mit einfa-
cher Stimmenmehrheit. 4Bei Stimmengleich-
heit gibt die Stimme des Vorsitzenden den 
Ausschlag. 5Die Mitglieder des Prüfungsaus-
schusses entscheiden unabhängig und sind 
an Weisungen nicht gebunden.  

(4) Die Bestellung der Mitglieder, ihrer Stell-
vertreter und des Vorsitzenden des Prüfungs-
ausschusses erfolgt für die Dauer von fünf 
Jahren.  

§ 11  
Mündliche Prüfung  

(1) 1Die Zulassung zur mündlichen Prüfung 
wird durch die Landespsychotherapeuten-
kammer erteilt, wenn die inhaltlichen und zeit-
lichen Weiterbildungsanforderungen durch 
Zeugnisse und Nachweise belegt sind. 2Die 
Zulassung ist mit schriftlicher Begründung 
abzulehnen oder zurückzunehmen, wenn die 
Voraussetzungen gemäß Satz 1 nicht erfüllt 
oder zu Unrecht als gegeben angenommen 
worden sind.  

(2) 1Die Kammer setzt im Einvernehmen mit 
dem Vorsitzenden des Prüfungsausschusses 
den Termin der mündlichen Prüfung fest. 2Der 
Antragsteller wird zu dem festgesetzten Ter-
min mit einer Frist von mindestens zwei Wo-
chen eingeladen.  

(3) Die Prüfung ist mündlich und soll für jeden 
Antragsteller 30 bis 45 Minuten dauern.  

(4) 1Die während der Weiterbildung erworbe-
nen eingehenden und besonderen Kenntnis-
se, Erfahrungen und Fertigkeiten werden in 
einem Fachgespräch durch den Prüfungsaus-
schuss geprüft. 2Die Prüfung kann sich auch 
auf die Prüfung psychotherapeutischer Fertig-
keiten erstrecken. 3Der Prüfungsausschuss 
entscheidet aufgrund der vorgelegten Zeug-
nisse und des Prüfungsergebnisses, ob die 
vorgeschriebene Weiterbildung erfolgreich 
abgeschlossen ist und die eingehenden und 
besonderen Kenntnisse, Erfahrungen und 
Fertigkeiten in dem Bereich erworben sind.  

(5) 1Kommt der Prüfungsausschuss zu dem 
Ergebnis, dass der Antragsteller die vorge-
schriebene Weiterbildung nicht erfolgreich 
abgeschlossen hat, so beschließt er, ob und 
ggf. wie lange die Weiterbildungszeit zu ver-
längern ist und welche besonderen Anforde-
rungen an diese verlängerte Weiterbildung zu 
stellen sind. 2Diese besonderen Anforderun-
gen müssen sich auf die in der Prüfung fest-
gestellten Mängel beziehen. 3Sie können die 
Verpflichtung enthalten, bestimmte Weiterbil-
dungsinhalte abzuleisten, bestimmte psycho-
therapeutische Tätigkeiten unter Anleitung 
durchzuführen und Wissenslücken auszuglei-
chen.  

(6) 1In geeigneten Fällen kann der Prüfungs-
ausschuss als Voraussetzung für eine Wie-
derholungsprüfung anstelle der Verlängerung 
der Weiterbildung auch die Verpflichtung aus-
sprechen, festgestellte Lücken in theoreti-
schen Kenntnissen durch ergänzenden Wis-
senserwerb auszugleichen. 2Er legt hierzu 
eine Frist fest, die drei Monate nicht unter-
schreiten soll.  

(7) Bleibt der Antragsteller der Prüfung ohne 
ausreichenden Grund fern oder bricht er diese 
ohne ausreichenden Grund ab, gilt die Prü-
fung als nicht bestanden.  

(8) Über die Prüfung ist eine Niederschrift an-
zufertigen, die von allen Mitgliedern des Prü-
fungsausschusses unterzeichnet wird.  

Sie muss enthalten: 

• die Besetzung des Prüfungsausschusses, 

• den Namen des Geprüften, 

• den Prüfungsgegenstand, 

• Datum, Ort, Beginn und Ende der Prüfung, 

• etwaige schwere Unregelmäßigkeiten,  

• das Ergebnis der Prüfung und 

• im Falle des Nichtbestehens der Prüfung, die 
tragenden Gründe für das Nichtbestehen und 
die ggf. vom Prüfungsausschuss gemachten 
Auflagen über Dauer und Inhalt der zusätzli-
chen Weiterbildung. 
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§ 12  
Prüfungsentscheidung  

(1) Der Vorsitzende des Prüfungsausschusses 
teilt der Kammer das Ergebnis der Prüfung 
mit.  

(2) Bei Bestehen der Prüfung stellt die Kam-
mer dem Antragsteller eine Urkunde über das 
Recht zum Führen der Zusatzbezeichnung 
aus.  

(3) Bei Nichtbestehen der Prüfung erteilt die 
Kammer einen mit Gründen versehenen Be-
scheid, der auch die vom Prüfungsausschuss 
beschlossenen Auflagen gemäß § 11 Absatz 
4 und 5 enthält.  

(4) Gegen den Bescheid der Kammer nach 
Absatz 3 ist der Verwaltungsrechtsweg gege-
ben.  

§ 13  
Wiederholungsprüfung 

1Eine nicht erfolgreich abgeschlossene Prü-
fung kann frühestens nach drei Monaten wie-
derholt werden. 2Die Vorschriften der §§ 10 
bis 12 gelten entsprechend. 3Die Prüfung kann 
zweimal wiederholt werden.  

§ 14  
Übergangsregelungen  

(1) 1Kammermitglieder, die vor In-Kraft-Treten 
einer Änderung dieser Satzung, mit der erst-
malig ein Bereich in Abschnitt B dieser Wei-
terbildungsordnung aufgenommen wurde, 
eine in Inhalt und Umfang den Anforderungen 
in Abschnitt B entsprechende Qualifikation in 
diesem Bereich erworben haben, erhalten auf 
Antrag die Anerkennung durch die Kammer, 
wenn die Weiterbildung gleichwertig ist. 2Der 
Prüfungsausschuss prüft den Antrag und teilt 
der Kammer das Ergebnis der Prüfung mit. 
3Fehlende Qualifikationsanteile können ent-
sprechend § 14 Absatz 2 erworben werden. 

(2) 1Eine vor In-Kraft-Treten einer Änderung 
dieser Satzung, mit der erstmalig ein Bereich 
in Abschnitt B dieser Weiterbildungsordnung 
aufgenommen wurde, begonnene, aber noch 
nicht abgeschlossene, von § 2 und dem ent-
sprechenden Bereich des Abschnitts B der 
Weiterbildungsordnung abweichende Weiter-
bildung kann innerhalb von fünf Jahren nach 
Inkrafttreten der Änderung dieser Satzung, mit 
der erstmalig der entsprechende Bereich in 
Abschnitt B dieser Weiterbildungsordnung 

aufgenommen wurde, unter vollständiger oder 
teilweiser Anrechnung der bisher abgeleiste-
ten Bestandteile der Weiterbildung nach den 
Vorschriften dieser Weiterbildungsordnung 
abgeschlossen werden. 2Der Prüfungsaus-
schuss prüft den Antrag auf Anrechnung der 
bisher abgeleisteten Bestandteile der Weiter-
bildung und teilt das Ergebnis der Kammer 
mit.  

(3) Sofern vor Einführung eines neuen Wei-
terbildungsbereiches keine vergleichbaren 
Weiterbildungen angeboten wurden, kann auf 
Antrag eine Anerkennung ausgesprochen 
werden, wenn der Antragssteller mindestens 
vier Jahre in einer entsprechenden prakti-
schen Einrichtung tätig war und in dieser Zeit 
eingehende und besondere Kenntnisse, Er-
fahrungen und Fertigkeiten in diesem Bereich 
entsprechend Abschnitt B dieser Satzung er-
worben hat.  

(4) Bestandteile der Weiterbildung in neu ein-
geführten Bereichen können für eine nach den 
Übergangsbestimmungen in Abschnitt B be-
stimmte Zeitspanne nach ihrer Einführung 
auch dann angerechnet werden, wenn die 
Weiterbildungsstätte nicht von der Kammer 
zugelassen oder der die Weiterbildung anlei-
tende Psychotherapeut nicht von der Kammer 
ermächtigt war, die Weiterbildung aber nach 
Inhalt und Umfang den Anforderungen dieser 
Weiterbildungsordnung entspricht. 

(5) Bei Einführung eines neuen Weiterbil-
dungsbereichs ist für einen Übergangszeit-
raum von einem Jahr ab dem in Absatz 1 be-
stimmten Zeitpunkt abweichend von der in § 
10 Abs. 3 geregelten Voraussetzung des Vor-
liegens einer Weiterbildungsermächtigung 
auch ausreichend, wenn mindestens zwei 
Mitglieder des Prüfungsausschusses – ohne 
die Bezeichnung bereits zu führen – für den 
zu prüfenden Bereich eine nach Inhalt und 
Umfang den Anforderungen in Abschnitt B 
gleichwertige Qualifikation erworben haben. 

(6) Soweit diese Weiterbildungsordnung für 
den Erwerb oder das Führen von Bezeich-
nungen spezielle Übergangsbestimmungen 
vorsieht, sind diese im Abschnitt B festgelegt. 
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§ 15  
Anerkennung ausländischer  

Weiterbildung  

(1) 1Wer als Staatsangehöriger eines Mitglied-
staates der Europäischen Union oder eines 
anderen Vertragsstaates des Abkommens 
über den Europäischen Wirtschaftsraum oder 
der Schweiz einen Befähigungs- oder Ausbil-
dungsnachweis über eine Weiterbildung (Wei-
terbildungsnachweis) besitzt, erhält auf Antrag 
in entsprechender Anwendung des Artikels 13 
Absatz 1 Satz 1 der Richtlinie 2005/36/EG die 
Anerkennung einer in dieser Weiterbildung 
genannten Zusatzbezeichnung unter den Vo-
raussetzungen von Artikel 13, soweit die in 
Artikel 13 Absatz 13 Absatz 1 Satz 2 a) und b) 
der Richtlinie 2005/36/EG genannten Anforde-
rungen, die sinngemäß gelten, an die Weiter-
bildungsnachweise erfüllt sind. 2Der Antrag-
steller hat vor der Anerkennung nach seiner 
Wahl eine Prüfung oder einen Anpassungs-
lehrgang abzulegen, wenn die Dauer der Wei-
terbildung, die er entsprechend Artikel 13 Ab-
satz 1 Satz 2 a) und b) der Richtlinie 
2005/36/EG nachzuweisen hat, mindestens 
ein Jahr unter der in dieser Weiterbildungs-
ordnung vorgeschriebenen Weiterbildungszeit 
liegt oder wenn sich der Inhalt der Weiterbil-
dung wesentlich von dem unterscheidet, den 
die Weiterbildungsordnung in Abschnitt B für 
die entsprechende Weiterbildung vorsieht. 
3Für die Prüfung finden die §§ 11 bis 13 dieser 
Weiterbildungsordnung entsprechende An-
wendung. 4Die Prüfung oder der Anpassungs-
lehrgang erstreckt sich auf diejenigen Weiter-
bildungsinhalte, in welchen wesentliche Aus-
bildungsunterschiede festgestellt wurden. 
5Sätze 2 bis 4 gelten nicht, soweit die von den 
Antragstellenden im Rahmen ihrer Berufspra-
xis erworbenen Kenntnisse und Fähigkeiten 
die kürzere Weiterbildungszeit bzw. den we-
sentlichen Unterschied gemäß Satz 2 ausglei-
chen.  

(2) 1Die von einem Staatsangehörigen eines 
Mitgliedstaates der Europäischen Union oder 
eines anderen Vertragsstaates des Abkom-
mens über den Europäischen Wirtschaftsraum 
oder der Schweiz in einem anderen Mitglied- 
oder Vertragsstaat oder der Schweiz abgeleis-
teten Weiterbildungszeiten, die noch nicht zu 
einem Ausbildungs- bzw. Befähigungsnach-
weis über eine Weiterbildung geführt haben, 
sind nach Maßgabe des § 14 Absatz 2 auf die 

in dieser Weiterbildungsordnung festgesetzten 
Weiterbildungszeiten ganz oder teilweise an-
zurechnen. 2Über die Anrechnung der bisher 
abgeleisteten Weiterbildungszeiten entschei-
det die Kammer. 

(3) 1Die Kammer bestätigt den Antragstellen-
den binnen eines Monats den Eingang der 
Unterlagen und teilt ihnen gegebenenfalls mit, 
welche Unterlagen fehlen. 2Die Entscheidung 
über die Anerkennung wird durch rechtsmittel-
fähigen Bescheid getroffen und muss begrün-
det werden. 3Die Zusatzbezeichnung ist in 
deutscher Sprache zu führen.  

(4) Einem Weiterbildungsnachweis nach Ab-
satz 1 gleichgestellt ist jeder in einem anderen 
als in Absatz 1 genannten Gebiet (Drittstaat) 
ausgestellte Weiterbildungsnachweis, sofern 
der Antragsteller eine dreijährige Tätigkeit im 
Umfang von mindestens zehn Wochenstun-
den in dem entsprechenden Weiterbildungs-
gebiet im Hoheitsgebiet eines Mitgliedstaates 
der Europäischen Union oder eines anderen 
Vertragsstaates des Abkommens über den 
Europäischen Wirtschaftsraum oder der 
Schweiz ausgeübt hat und dieser Staat die 
Tätigkeit bescheinigt. 

(5) Wer einen Weiterbildungsnachweis besitzt, 
der in einem Drittstaat ausgestellt wurde, er-
hält auf Antrag die Anerkennung der Bezeich-
nung, wenn die Gleichwertigkeit des Weiter-
bildungsstandes gegeben ist. 

 

§ 16  
Entzug der Zusatzbezeichnung 

(1) 1Die Kammer kann die Anerkennung einer 
Zusatzbezeichnung zurücknehmen oder wi-
derrufen, wenn die für die Anerkennung erfor-
derlichen Voraussetzungen nicht vorlagen 
oder entfallen sind. 2Vor der Entscheidung der 
Kammer ist das Kammermitglied zu hören.  

(2) 1In dem Rücknahme- oder Widerrufsbe-
scheid ist festzulegen, welche Weiterbil-
dungsabschnitte das betroffene Kammermit-
glied gegebenenfalls ableisten muss, um eine 
ordnungsgemäße Weiterbildung als Voraus-
setzung einer erneuten Anerkennung nach-
zuweisen. 2Für das Verfahren gelten die Vor-
schriften der §§ 10 bis 12 entsprechend.  
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§ 17 Inkrafttreten  

Die Änderung der Weiterbildungsordnung tritt 
am Tag nach ihrer Veröffentlichung auf der 
Internetseite der Kammer 

(https://www.pknds.de) in Kraft. 
 
 
Hannover, den 22.01.2022 

Roman Rudyk 

Präsident der Psychotherapeutenkammer 
Niedersachsen 
 



WBO-PKN Abschnitt B 
I. Klinische Neuropsychologie 

 

Seite 8 von 19 

 
 

 

Abschnitt B: Bereiche  

I. Klinische Neuropsychologie  

 

 

1.  
Definition 

Die Klinische Neuropsychologie umfasst die 
Vorbeugung, Diagnostik, Therapie und Reha-
bilitation von geistigen (kognitiven) und seeli-
schen (emotional-affektiven) Störungen, 
Schädigungen und Behinderungen nach Hirn-
schädigung oder Hirnerkrankung unter der 
Berücksichtigung der individuellen physischen 
und psychischen Ressourcen, der biografi-
schen Bezüge, der interpersonalen Beziehun-
gen, der sozialen und beruflichen Anforderun-
gen sowie der inneren Kontextfaktoren (z. B. 
Antrieb, Motivation, Anpassungsfähigkeit). 
Ausgehend von einem umfassenden Wissen 
über die neuronalen Grundlagen von Kogniti-
on, Emotion und Verhalten sowie über neuro-
logische Erkrankungen und ihre Folgen bein-
haltet das Aufgabenfeld der Klinischen Neu-
ropsychologie: 

• die diagnostische Beurteilung der kognitiven 
Funktionen, des Verhaltens und Erlebens un-
ter der Berücksichtigung prämorbider Persön-
lichkeitsmerkmale  

• die Erstellung neuropsychologischer Berichte 
und Gutachten 

• die Erstellung ICF-orientierter neuropsycho-
logischer Behandlungspläne unter Einschluss 
interdisziplinärer Kooperation und setting- 
bzw. phasenspezifischer Rahmenbedingun-
gen 

• die Durchführung neuropsychologischer Be-
handlungen in den verschiedenen Stadien 
bzw. Phasen neurologischer Erkrankungen 
einschließlich Angehörigenarbeit und Bera-
tung von Mitbehandlern sowie deren kontinu-
ierliche Verlaufskontrolle  

• die Kooperation mit relevanten Sozialsyste-
men zur gemeinsamen Gestaltung von schuli-
schen oder beruflichen und sozialen Wieder-
eingliederungsprozessen. 

2.  
Weiterbildungsziel  

Ziel der Weiterbildung im Bereich Klinische 
Neuropsychologie ist die Erlangung der Be-
rechtigung zur Führung der Zusatzbezeich-
nung Klinische Neuropsychologie nach Ableis-
tung der vorgeschriebenen Weiterbildungszei-
ten und Weiterbildungsinhalte sowie nach Be-
stehen der vorgeschriebenen Prüfung.  

3.  
Voraussetzung zum Erwerb der Be-

zeichnung  

1Fundierte Kenntnisse in psychologischer Me-
thodenlehre, psychologischer Diagnostik, all-
gemeiner Psychologie und Biopsychologie 
sind Voraussetzung für eine Weiterbildung in 
dem Bereich Neuropsychologie. 2Diese sind 
durch ein abgeschlossenes Studium der Psy-
chologie an einer Universität oder einer 
gleichwertigen Hochschule nachgewiesen. 
3Diese Kenntnisse können auch in einem Pro-
pädeutikum vor Beginn der Weiterbildung er-
worben werden. 4Inhalte und Umfang orientie-
ren sich an der Rahmenprüfungsordnung der 
Diplomstudiengänge in Psychologie. 
5Entsprechende Vorkenntnisse aus anderen 
Studiengängen können angerechnet werden.  

4.  
Bestandteile der Weiterbildung und 

Weiterbildungszeit  

• 1Zwei Jahre praktische Weiterbildung in 
Vollzeittätigkeit oder in Teilzeittätigkeit 
entsprechend längerer Dauer in zugelas-
senen Weiterbildungsstätten für Klinische 
Neuropsychologie unter Anleitung eines im 
Bereich der Klinischen Neuropsychologie 
Weiterbildungsermächtigten. 2Während 
dieser zwei Jahre soll ein breites Spektrum 
von Erkrankungen und Verletzungen be-
handelt werden, die Hirnfunktionsstörun-
gen zur Folge haben. 3Dabei sollen die 
verschiedenen unter 5.2 genannten As-
pekte der neuropsychologischen Tätigkeit 
in wesentlichen Teilen ausgeübt werden. 
4Diese Anforderungen werden durch fünf 
differenzierte Falldarstellungen nachge-
wiesen, wovon zwei Begutachtungen 
(bzw. Darstellungen in Gutachtenform) 
sein müssen.  
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• Mindestens 100 Stunden fallbezogene 
Supervision, die kontinuierlich während 
der praktischen Weiterbildung zu erfolgen 
hat  

• Mindestens 400 Stunden theoretische 
Weiterbildung 

5.  
Weiterbildungsinhalte  

5.1 Theoretische Weiterbildung (mindes-
tens 400 Stunden) 

Die theoretische Weiterbildung umfasst die 
curriculare Vermittlung der folgenden Inhalte: 

5.1.1 Allgemeine Neuropsychologie 
(Grundkenntnisse, mindestens 100 Stun-
den) 

• Geschichte der klinischen Neuropsycholo-
gie, neuropsychologische Syndrome  

• Medizinische und psychosoziale Versor-
gungssysteme, Organisationsstruktur des 
Arbeitsfeldes, Kooperation mit anderen 
Berufsgruppen bei der Behandlung neuro-
logische Patienten  

• Neurologische Krankheitsbilder: Diagnos-
tik, Verlauf, Therapie  

• Funktionelle Neuroanatomie  

• Untersuchungsansätze und statistische 
Methoden in der Neuropsychologie  

• Neuroplastizität und neuropsychologische 
Interventionsansätze  

• Theorie der Persönlichkeit, des Krank-
heitsverständnisses und der Behandlungs-
techniken in der Psychotherapie neu-
ropsychologischer Störungen  

• Pharmakologische Grundkenntnisse für 
Neuropsychologen  

• Spezielle Psychopathologie im Bereich der 
Klinischen Neuropsychologie 

• Neuropsychologische Dokumentation und 
Berichtswesen 

• Qualitätssicherung in der Klinischen Neu-
ropsychologie 

 

5.1.2 Spezielle Neuropsychologie  

Störungsspezifische Kenntnisse (mindestens 
160 Stunden) 

• Visuelle Wahrnehmung (u. a. Gesichts-
feldausfälle, Agnosien)  

• Akustische, somatosensorische, olfaktori-
sche Wahrnehmung  

• Neglect  

• Aufmerksamkeitsstörungen  

• Gedächtnisstörungen  

• Exekutive Störungen  

• Störungen der Sprache (Neurolinguistik), 
einschließlich Rechenstörungen  

• Motorische Störungen  

• Affektive und emotionale Störungen nach 
Hirnschädigung  

• Verhaltensstörungen nach Hirnschädigung  

• Krankheitseinsicht und Krankheitsverarbei-
tung nach erworbenen Hirnschädigungen  

• Psychotherapeutische Begleitung 

Versorgungsspezifische Kenntnisse (mindes-
tens 80 Stunden) 

• Neuropsychologie des Kindes- und Ju-
gendalters 

• Neuropsychologie des höheren Lebensal-
ters 

• Soziale, schulische und berufliche Rein-
tegration 

• Sachverständigentätigkeit in der Klini-
schen Neuropsychologie (Gutachten, gut-
achterliche Stellungnahmen, sozialmedizi-
nische Beurteilungen). 

5.2 Weiterbildung 

Die praktische Weiterbildung umfasst bei Pa-
tienten mit unterschiedlichen Diagnosen ins-
besondere: 

• die diagnostische Beurteilung der kogniti-
ven Funktionen, des Verhaltens und Erle-
bens unter Berücksichtigung prämorbider 
Persönlichkeitsmerkmale  

• die Erstellung ICF-orientierter neuropsy-
chologischer Behandlungspläne unter Ein-
schluss interdisziplinärer Kooperation und 
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setting- bzw. phasenspezifischer Rah-
menbedingungen 

• die Durchführung mehrdimensionaler neu-
ropsychologischer Behandlungen in den 
verschiedenen Stadien bzw. Phasen neu-
rologischer Erkrankungen, einschließlich 
Angehörigenarbeit und Beratung von Mit-
behandlern sowie deren kontinuierliche 
Verlaufskontrolle 

• die Kooperation mit relevanten Sozial-
systemen zur gemeinsamen Gestaltung 
von schulischen, beruflichen und sozialen 
Wiedereingliederungsprozessen 

5.3 Supervision  

100 Stunden fallbezogene Supervision eige-
ner Diagnostik und Behandlungen bei mindes-
tens zwei Supervisorinnen oder Supervisoren 
zur: 

• Reflexion des diagnostischen und thera-
peutischen Handelns im Hinblick auf die 
kurz- und langfristigen Behandlungs- und 
Rehabilitationsziele und  

• Reflexion der verwendeten Methoden so-
wie der eigenen therapeutischen Rolle, 
auch im Hinblick auf die Zusammenarbeit 
im interdisziplinären Team.  

6.  
Zeugnisse, Nachweise und Prüfung  

Dem Antrag auf Anerkennung der Weiterbil-
dung nach § 9 sind beizufügen:  

• Zeugnisse und Bescheinigungen über die 
abgeleistete Weiterbildungszeit und Wei-
terbildungsinhalte entsprechend § 8.  

• 1Dokumentation von fünf supervidierten 
differenzierten Falldarstellungen, aus de-
nen neben der Darstellung der Ätiologie 
der Hirnfunktionsstörungen und gegebe-
nenfalls der Lokalisation der Hirnschädi-
gungen weitere relevante medizinische 
Daten, die neuropsychologische Diagnos-
tik, die therapeutischen Maßnahmen, der 
Verlauf der Behandlung und deren Evalua-
tion hervorgehen sollen. 2Dabei sollen un-
terschiedliche Störungsbereiche darge-
stellt werden. 3Von den fünf Falldarstellun-
gen sind zwei Begutachtungen (bzw. Dar-
stellungen in Gutachtenform) einzu-
reichen.  

• Die Falldarstellungen und Gutachten wer-
den durch den Prüfungsausschuss beur-
teilt. 

7.  
Weiterbildungsermächtigung 

7.1 Für die Weiterbildung in einem Bereich 
können Kammermitglieder ermächtigt werden, 
welche die entsprechende Zusatzbezeichnung 
selber führen, mindestens drei Jahre in dem 
Bereich tätig waren und eine kontinuierliche 
Fortbildung in dem Bereich im Umfang von 
mindestens 100 Fortbildungspunkten gemäß 
Fortbildungsordnung PKN in den der Antrag-
stellung vorausgegangenen fünf Jahren 
nachweisen. 

7.2 Die Ermächtigung zur Weiterbildung ist auf 
sieben Jahre befristet. Sie wird auf Antrag 
verlängert, wenn die Voraussetzungen weiter 
bestehen und eine kontinuierliche Fortbildung 
in dem Bereich im Umfang von mindestens 
140 Fortbildungspunkten gemäß Fortbildungs-
ordnung PKN in sieben Jahren nachgewiesen 
wird. 

8.  
Anforderungen an Weiterbildungsstät-

ten 

8.1 Weiterbildungsstätten für den Wei-
terbildungsteil Praktische Weiterbil-
dung  

Zur Weiterbildung in dem Weiterbildungsteil 
Praktische Weiterbildung werden gemäß § 5 
Absatz 2 zugelassen: 

1Klinische Einrichtungen, deren Indikationska-
talog ein breites Spektrum von Erkrankungen 
und Verletzungen umfasst, die Hirnfunktions-
störungen zur Folge haben. 2Die neuropsy-
chologische Versorgung der Patienten muss 
die Tätigkeitsbereiche der Klinischen Neu-
ropsychologie in wesentlichen Teilen umfas-
sen. 3Dazu gehört eine interdisziplinäre Zu-
sammenarbeit (v. a. mit Ärzten, Physiothera-
peuten, Sprachtherapeuten und Ergothera-
peuten). 

Die Weiterbildungsstätte muss über eine Aus-
stattung verfügen, die eine neuropsychologi-
sche Tätigkeit in Diagnostik und Therapie 
nach dem neuesten Kenntnisstand zulässt. 
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8.2 Weiterbildungsstätten für den Weiter-
bildungsteil Theorie  

Als Weiterbildungsstätte für den Weiterbil-
dungsteil Theorie können Einrichtungen oder 
Verbünde anerkannt werden, die alle Teile der 
theoretischen Weiterbildung vorhalten und 
eine adäquate personelle, räumliche und ma-
terielle Ausstattung nachweisen.  

9.  
Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsregelung gemäß § 14 Absatz 4 
endet am 31.12.2025. 
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II. Systemische Therapie 

 

1.  
Definition 

1Die Systemische Therapie ist ein gemäß 
§ 11 PsychThG wissenschaftlich anerkann-
tes psychotherapeutisches Verfahren zur 
Feststellung, Heilung und Linderung von Stö-
rungen mit Krankheitswert, bei denen Psy-
chotherapie indiziert ist. 2In der Systemi-
schen Therapie liegt ein besonderer Fokus 
auf dem sozialen Kontext psychischer Stö-
rungen. 3Dabei werden zusätzlich zu einer 
oder mehreren Patientinnen („Indexpatien-
tinnen“) weitere Mitglieder des für die Patien-
tinnen bedeutsamen sozialen Systems ein-
bezogen. 4Die Therapie fokussiert auf die 
Interaktionen zwischen Mitgliedern der Fami-
lie oder des Systems und deren weitere so-
ziale Umwelt.5Die Systemische Therapie be-
trachtet wechselseitige intrapsychische 
(kognitiv-emotive) und biologisch-somatische 
Prozesse sowie interpersonelle Zusammen-
hänge von Individuen und Gruppen als we-
sentliche Aspekte von Systemen. 6Die Ele-
mente der jeweiligen Systeme und ihre 
wechselseitigen Beziehungen sind die 
Grundlage für die Diagnostik und Therapie 
von psychischen Erkrankungen. 

2.  
Weiterbildungsziel 

Ziel der Weiterbildung im Bereich Systemi-
sche Therapie ist die Erlangung der Berech-
tigung zur Führung der Zusatzbezeichnung 
„Systemische Therapie“ nach Ableistung der 
vorgeschriebenen Weiterbildungszeiten und 
Weiterbildungsinhalte sowie nach Bestehen 
der vorgeschriebenen Prüfung. 

3.  
Bestandteile der Weiterbildung und Wei-

terbildungszeit 

1Die Weiterbildung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von mindestens zwei Jahren. 2Die 
Weiterbildung besteht aus folgenden Inhal-
ten: 

• mindestens 240 Stunden theoretische 
Weiterbildung 

• mindestens 280 Stunden praktische Wei-
terbildung (Falldokumentationen) 

• mindestens 100 Stunden Selbsterfahrung 

• mindestens 70 Stunden Supervision 

• mindestens 60 Stunden Intervision 

4.  
Weiterbildungsinhalte 

4.1. Theoretische Weiterbildung (min-
destens 240 Stunden) 

Curriculare Vermittlung von Kenntnissen der 
Systemischen Therapie der folgenden Inhalte 

4.1.1. Systemisches Basiswissen 
(60 UE): 

• Wissenschaftstheoretische und epis-
temologische Positionen, Systemwis-
senschaftliche Grundlagen, Kybernetik  

• 2. Ordnung, Synergetik, Autopoesis, Cha-
ostheorie, Theorie sozialer Systeme, Kon-
struktivismus 

• Geschichte der Familienthera-
pie/Systemischen Therapie 

• Familientherapeutische/systemische Schu-
len/Ansätze, Schnittstellen zu anderen the-
rapeutischen Richtungen 

• zirkuläre Perspektive (z. B. Selvini-
Palazzoli, Boscolo, Cecchin), strukturelle 
Perspektive (z. B. Minuchin, Haley, Gun-
tern), lösungs- und ressourcenorientierte 
Perspektive (z. B. de Shazer), strategische 
Perspektive (z. B. Haley, Weakland), 
mehrgenerationale Perspektive (z. B. Bos-
zormeny-Nagy, Stierlin), narrative Per-
spektive (z. B. White), wachstumsorientier-
te, erlebnisaktivierende Perspektive (z. B. 
Satir, Bosch. Whitaker), dialogische Per-
spektive (z. B. Anderson) 

• Einbeziehung von gesellschaftlichen und 
institutionellen Kontexten 

4.1.2. Systemische Diagnostik (20 
UE): 

• Systemische Modelle für die Beschreibung 
und Erklärung psychischer, psychosomati-
scher und körperlicher Störungen und 
Symptome, von Konflikten und Problemen, 
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von kommunikativen Mustern, Bezie-
hungsstrukturen, Verarbeitungs- und Be-
wältigungsformen, Ressourcen und Lö-
sungskompetenzen 

• Risiko- und Schutzfaktoren 

• Indikationen und Kontraindikationen 

4.1.3. Therapeutischer Kontrakt (20 
UE): 

• Therapeutische Grundhaltung: Allpartei-
lichkeit, engagierte Neutralität, Zirkularität; 
Neugier/ empathisches Interesse, Wert-
schätzung/Respekt 

• Gestaltung von Therapiekontext und -
prozess: Indikations- und Kontextklärung, 
Aufbau, Entwicklung, Beendigung einer 
therapeutischen Beziehung, Kooperation 
mit Patientinnen, deren Angehörigen sowie 
mit anderen relevanten Akteuren im sozia-
len Kontext der Patientinnen, Anerkennung 
und Förderung der systemeigenen  

• Ressourcen der Patientin, Reflexion der 
Rolle als Therapeutin und des Arbeitskon-
textes 

4.1.4. Systemische Methodik (140 
UE): 

Vermittlung und Training systemischer Me-
thoden und Techniken, die auf den (in 4.1.1 
beschriebenen) theoretischen Grundannah-
men der Systemischen Therapie beruhen: 

Techniken auf der Grundlage zirkulärer Me-
thoden: 

• Zirkuläres Interviewen/zirkuläres Fragen 

• Hypothesenbildung 

• Allparteilichkeit/engagierte Neutralität 

• Abschlusskommentar/Schluss-
intervention 

Techniken auf der Grundlage struktureller Me-
thoden: 

• Joining zum Aufbau einer therapeutischen 
Beziehung 

• Strukturanalyse 

• Umstrukturieren/Verändern von Koalitio-
nen und Grenzen 

• Hausaufgaben 

• Erstellen von Zielhierarchien 

Techniken auf der Grundlage lösungsorientier-
ter Methoden: 

• Hypothetische und zukunftsorientierte 
Fragen 

• Ausnahme- und Bewältigungsfragen 

• Skalierungen 

Techniken auf der Grundlage strategischer 
Methoden: 

• Positive Umdeutungen/Reframing 

• Symptomverschreibungen 

Techniken auf der Grundlage mehrgeneratio-
naler Methoden: 

• Genogramm 

• Photogramm 

Techniken auf der Grundlage narrativer Me-
thoden: 

• Dekonstruktion leiderzeugender Geschich-
ten 

• Externalisierungen 

• Inneres Parlament 

• Therapeutische Briefe 

Techniken auf der Grundlage erlebnisaktivie-
render Methoden: 

• Genogramm 

• Familienskulptur 

• Familienrekonstruktion 

Techniken auf der Grundlage dialogischer 
Methoden: 

• Reflecting Team 

• Open Dialog 

• Methoden und Techniken in unterschiedli-
chen Settings und Kontexten: Einzel-, 
Paar-, Familientherapie, Arbeit mit spezifi-
schen Familiensystemen, aufsuchende 
Familientherapie (AFT), Mehrfamilienthe-
rapie (MFT), Systemische Therapie bei 
Trennung und Scheidung, Systemische 
Therapie zwischen Freiwilligkeit und 
Zwang, Arbeit in Familien mit Gewalterfah-
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rung, Traumaarbeit in der Systemischen 
Therapie 

• Spezifische Methoden und Techniken in 
der systemischen Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapie: z. B. bei Fütter-, 
Schlaf- und Schreistörungen, Entwick-
lungsstörungen, depressiven Störungen, 
Angst- und Zwangsstörungen, Aufmerk-
samkeitsdefizit, Dissozialität, Delinquenz, 
Gewalt, Sucht 

• Spezifische Methoden und Techniken in 
der Systemischen Therapie von Erwach-
senen: z. B. bei Schizophrenie und schi-
zoaffektiven Psychosen, Depressionen, 
Angst- und Zwangsstörungen, somatofor-
men Störungen, Posttraumatische Belas-
tungsstörungen, Borderline-Syndrom 

4.2. Praktische Weiterbildung (mindes-
tens 280 Stunden) 

1Die praktische Weiterbildung umfasst min-
destens 280 Behandlungsstunden, die super-
vidiert sein müssen. 2Die Weiterbildungsteil-
nehmerinnen führen mindestens jeweils einen 
Fall im Einzel-, Paar-, Familien- oder einem 
anderen Mehrpersonen-Setting unter beglei-
tender Supervision durch. 3Zwei dieser Fälle 
müssen mit mindestens 20 Sitzungen über 
mindestens ein Jahr stattgefunden haben. 
4Fünf Behandlungsfälle sind ausführlich zu 
dokumentieren. 

Es ist zu gewährleisten, dass die Weiterbil-
dungsteilnehmerinnen durch ein breites 
Spektrum von krankheitswertigen Störungen, 
bei denen eine Psychotherapie indiziert ist, 
eingehende Kenntnisse und Erfahrungen in 
der Behandlung von Patientinnen mit Syste-
mischer Therapie erwerben. 

4.3. Supervision (mindestens 70 Super-
visionsstunden): 

1Die systemische Praxis wird kontinuierlich 
durch zur Weiterbildung ermächtigte Supervi-
sorinnen begleitet. 2Supervision dient der Re-
flexion des diagnostischen und systemischen 
Handelns sowie der therapeutischen Rolle 
unter Berücksichtigung des jeweiligen Kontex-
tes. 3Mindestens 40 Stunden sollen in der 
Gruppe stattfinden. 4Während der Weiterbil-
dung sind zwei Arbeitssitzungen (live, per Vi-
deo oder Audio) in der Supervision vorzustel-
len.5Die Supervisorin sollte nicht identisch sein 
mit der Selbsterfahrungsleiterin. 

 

4.4. Selbsterfahrung (mindestens 100 
Stunden): 

1Selbsterfahrung in Systemischer Therapie 
bezieht sich auf die Herkunftsfamilie sowie die 
aktuellen Lebens- und Berufskontexte. 2Die 
Selbsterfahrung soll ein Familienrekonstrukti-
onsseminar im Gruppensetting (mindestens 
25 Stunden) beinhalten. 

4.5. Intervision/Peergroup (mindestens 
60 Stunden): 

Ziel ist, dass die Weiterbildungsteilnehmerin 
die Erfahrung macht, selbstorganisiert eigene 
therapeutische Kompetenzressourcen und 
jene von Kollegen zu mobilisieren. 

5.  
Zeugnisse, Nachweise und Prüfungen 

Dem Antrag auf Anerkennung der Weiterbil-
dung nach § 9 sind beizufügen: 

• Zeugnisse und Bescheinigungen über die 
abgeleistete Weiterbildungszeit und Wei-
terbildungsinhalte entsprechend § 8, 

• Dokumentation von fünf Falldarstellungen 
(s. 4.2). 

6.  
Weiterbildungsermächtigung 

Die Weiterbildungsermächtigung kann für ein-
zelne oder mehrere Teile der Weiterbildung 
erteilt werden, sofern die Voraussetzungen 
gemäß § 5 Absatz 4 sowie die im Folgenden 
genannten, spezifischen Voraussetzungen 
erfüllt sind. 

6.1. Zur Weiterbildung Ermächtigte 

Voraussetzungen für die Erteilung einer Wei-
terbildungsermächtigung gemäß § 5 Absatz 1 
der Weiterbildungsordnung sind: 

• Approbation als Psychologische Psycho-
therapeutin oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin 

• abgeschlossene Aus-/Weiterbildung in 
dem Bereich Systemische Therapie 

• mindestens fünfjährige psychotherapeuti-
sche Tätigkeit 

• mindestens dreijährige Tätigkeit als Do-
zentin im Fachgebiet Systemische Thera-
pie 
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• Tätigkeit an einer zugelassenen Weiterbil-
dungsstätte 

• kontinuierliche Fortbildung in Systemischer 
Therapie 

6.2. Zur Weiterbildung in Supervision 
Ermächtigte 

Voraussetzungen für die Weiterbildungser-
mächtigung als Supervisorin abweichend von 
6.1. sind: 

• Approbation als Psychologische Psycho-
therapeutin oder Kinder- und Jugendli-
chenpsychotherapeutin 

• abgeschlossene Aus- oder Weiterbildung 
in Systemischer Therapie 

• mindestens fünfjährige psychotherapeuti-
sche Tätigkeit 

• mindestens dreijährige Tätigkeit als Do-
zentin im Fachgebiet Systemische Thera-
pie 

• kontinuierliche Fortbildung in Systemischer 
Therapie 

7.  
Anforderungen an Weiterbildungs-

stätten 

1Zur Weiterbildung werden gemäß § 5 Abs. 2 
zugelassen: Einrichtungen der ambulanten 
und/oder stationären Versorgung von Patien-
ten mit psychischen Störungen von Krank-
heitswert, die systemisch-therapeutische Be-
handlungen und alle für den Bereich Systemi-
sche Therapie vorgeschriebenen Weiterbil-
dungsinhalte durchführen. 2Ein Antragsteller, 
der selbst nicht alle vorgeschriebenen Weiter-
bildungsinhalte durchführt, kann zum Zweck 
der Weiterbildung in Systemischer Therapie 
mit anderen geeigneten Einrichtungen koope-
rieren. 3Die Zulassung als Weiterbildungsstät-
te kann erteilt werden, wenn die vorgeschrie-
benen Weiterbildungsinhalte von den Koope-
rationspartnern gemeinsam in vollem Umfang 
durchgeführt werden, die Kooperation auf ei-
ner vertraglichen Basis beruht und eine ein-
heitliche und kontinuierliche Anwendung des 
Curriculums gewährleistet ist. 4Der Antragstel-
ler hat sicherzustellen, dass durch enge Zu-
sammenarbeit und Abstimmung der kooperie-
renden Einrichtungen die Weiterbildung in 
einem konzeptuell einheitlichen Gesamtzu-
sammenhang erfolgt. 5Die Weiterzubildenden 

müssen die Weiterbildung ohne Unterbre-
chung absolvieren können. 6Die zugelassene 
Weiterbildungsstätte hat den Fortbestand der 
Zulassungsvoraussetzungen sicherzustellen. 

8.  
Übergangsregelungen 

§ 14 gilt entsprechend 



WBO-PKN Abschnitt B 
III. Sozialmedizin 

 

Seite 16 von 19 

 
 

III. Sozialmedizin  

 

1. 
Definition 

Die Sozialmedizin umfasst die Bewertung von 
Art und Umfang gesundheitlicher Störungen, 
bei denen Psychotherapie indiziert ist, und 
deren Auswirkungen auf die Leistungs-
fähigkeit und die Teilhabe an Lebens-
bereichen unter Berücksichtigung der 
Wechselwirkungen zwischen Krankheit, 
Gesundheit, Individuum und Gesellschaft 
sowie deren Einordnung in die Rahmen-
bedingungen der sozialen Sicherungssysteme 
und die diesbezügliche Beratung der 
Sozialleistungsträger. 
 

2. 

Weiterbildungsziel 

1Ziel der Weiterbildung im Bereich 
Sozialmedizin ist das Erlangen der Berech-
tigung zum Führen der Zusatzbezeichnung 
„Sozialmedizin“ nach Ableistung der vorge-
schriebenen Weiterbildungszeiten und Weiter-
bildungsinhalte sowie nach Bestehen der 
vorgeschriebenen Prüfung. 2Die Weiterbildung 
soll Kenntnisse übergreifender Inhalte der 
Sozialmedizin, der sozialen Sicherungs-
systeme und Versorgungsstrukturen, der 
Gesundheitsförderung, Prävention und 
Rehabilitation, der arbeitsmedizinischen und -
psychologischen Grundlagen und der Beurteil-
ungskriterien bei ausgewählten Krankheits-
gruppen vermitteln sowie Kompetenzen zu 
deren Anwendung in psychotherapeutischen 
Stellungnahmen und Gutachten. 

 
3. 

Bestandteile der Weiterbildung und Wei-
terbildungszeit 

Die Weiterbildung erstreckt sich über einen 
Zeitraum von mindestens 18 Monaten und 
umfasst folgende Bestandteile:  

• mindestens 318 Unterrichtseinheiten (eine 
Unterrichtseinheit entspricht 45 Minuten) 
theoretische Weiterbildung 

• mindestens 18 Einheiten Supervision à 45 
Minuten  

• mindestens 60 Leistungspunkte aus 
Begutachtungen zu sozialmedizinischen 
Fragestellungen  

• mindestens jeweils eintägige (acht Stun-
den) Begehungen von sechs Einrich-
tungen  

• eine Teilnahme an einer öffentlichen 
Sitzung beim Sozialgericht oder Landes-
sozialgericht  

 
4. 

Weiterbildungsinhalte 
 
4.1. Theoretische Weiterbildung (mindes-
tens 318 Unterrichtseinheiten = UE) 
 
4.1.1. Übergreifende Inhalte der Zusatz-
weiterbildung Sozialmedizin (53 UE) 

• ethische und juristische Aspekte für die 
Tätigkeit als Sachverständige 

• Begriffsbestimmung und Konzepte der 
Sozial- und Rehabilitationsmedizin ein-
schließlich der Behindertenrechtskon-
vention der UN 

• Begriffsdefinitionen und Abgrenzung der 
Gesundheitsstrategien Prävention, Kura-
tion, Rehabilitation und Pflege 

 
4.1.2. Soziale Sicherungssysteme und Ver-
sorgungsstrukturen (53 UE) 

• Prinzipien des Gesundheits- und Sozial-
systems und deren Interaktion 

• Epidemiologie, Dokumentation, Statistik 
und Gesundheitsberichterstattung 

• Sozialleistungsträger und ihre Aufgaben 
und Schnittstellen gemäß Sozialge-
setzbuch  

• Strukturen und Aufgaben privater Ver-
sicherungen zur sozialen Absicherung 
 

4.1.3. Gesundheitsförderung, Prävention 
und Rehabilitation (53 UE) 

• Leistungsarten und Leistungsformen ein-
schließlich Modelle der Prävention und 
Gesundheitsförderung  

• Organisationen und Institutionen in der 
Rehabilitation einschließlich Einrichtungen 
der medizinischen, beruflichen und sozia-
len Rehabilitation  
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• Theoriemodelle der Rehabilitation und 
Grundlagen der internationalen Richtlinien 
und Empfehlungen zu Behinderung und 
Rehabilitation  
 

4.1.4. Arbeitsmedizinische und arbeitspsy-
chologische Grundlagen (53 UE) 

• Grundlagen und Aufgaben der Arbeitsme-
dizin und Arbeitspsychologie  

• Berufskrankheiten und arbeitsbedingte 
Erkrankungen und Gefährdungen  

• Anforderungsprofile häufiger beruflicher 
Tätigkeiten 
 

4.1.5. Sozialmedizinische Begutachtung 
(53 UE) 

• Grundlagen psychotherapeutischer Begut-
achtung unter Berücksichtigung sozialme-
dizinisch relevanter leistungsrechtlicher 
Begriffe und Vorgaben  

• trägerspezifische und trägerübergreifende 
Begutachtung 

• Unterscheidung kausaler und finaler Gut-
achten  

• rechtliche Vorgaben bei der Erstellung von 
Gutachten insbesondere zum Daten-
schutz, Haftungsrecht, Mitwirkung der 
Versicherten, Aufbau und Zuständigkeit in 
der Sozialgerichtsbarkeit 
 

4.1.6. Beurteilungskriterien bei ausgewähl-
ten Krankheitsgruppen (53 UE) 

• relevante diagnostische Verfahren für die 
Leistungsbeurteilung bei ausgewählten 
Krankheitsgruppen  

 
4.2. Praktische Weiterbildung 

1Die praktische Weiterbildung dauert mindes-
tens 18 Monate unter Supervision gem. Nr. 
4.3.  
2Ziele der praktischen Weiterbildung sind die 
Anwendung des biopsychosozialen Modells 
der WHO bei der Beurteilung von Funktions-
fähigkeit unter Berücksichtigung von Kon-
textfaktoren sowie Erstellung von Funktionsdi-
agnosen die Anwendung des trägerübergrei-
fenden Teilhabebegriffs und Steuerung von 
trägerspezifischen und trägerübergreifenden 
Teilhabeleistungen die Anwendung der ge-
setzlichen Vorschriften und leistungsrechtli-

chen Begriffe im gegliederten System der so-
zialen Sicherung  

• die Beratung von Leistungsgewandelten 
im Zusammenhang mit ihrer beruflichen 
Tätigkeit  

• Begutachtungen zu sozialmedizinischen 
Fragestellungen für Sozialleistungsträger 
sowie für Privatversicherungen im Zu-
sammenhang mit Fragestellungen aus 
dem jeweiligen Rechtsgebiet, z.B. zur Ar-
beitsunfähigkeit, zum erwerbsbezogenen 
Leistungsvermögen, zu Teilhabeleistun-
gen, zu Pflegebedürftigkeit oder eine Zu-
sammenhangsbeurteilung einer oder meh-
rerer potenzieller Ursachen mit einer Ge-
sundheitsstörung (Kausalitätsbeurteilung)  

• fallbezogenes Schnittstellenmanagement 
bei Zuständigkeitswechsel des Sozialleis-
tungsträgers  

• die Beurteilung der psychischen Funkti-
onsfähigkeit einschließlich Beratung von 
Versicherten und Leistungsträgern  

3Es sind durch jeweils eintägige (acht Stun-
den) Begehungen von sechs Einrichtungen 
sozialmedizinische Aspekte kennenzulernen, 
darunter mindestens zwei Rehabilitationsein-
richtungen. 4Weitere mögliche Einrichtungen 
sind Betriebe, Berufsförderungswerke, Ein-
richtungen der sozialen Rehabilitation sowie 
weitere Einrichtungen mit sozialmedizini-
schem Bezug. 5Bestandteil der praktischen 
Weiterbildung ist darüber hinaus eine eintägi-
ge Teilnahme an öffentlichen Sitzungen beim 
Sozialgericht oder Landessozialgericht. 
 
4.3. Supervision (18 Einheiten à 45 Min.) 

1Mindestens 18 Einheiten kontinuierliche Su-
pervision à 45 Minuten. 

2Ziel der Supervision ist die Reflexion des 
psychotherapeutischen Handelns im Hinblick 
auf die kurz- und langfristigen Ziele mit be-
sonderem Fokus auf sozialmedizinische Fra-
gestellungen.  
3Die hinzugezogene Supervisorin oder der 
hinzugezogene Supervisor muss mindestens 
drei Jahre im sozialmedizinischen Bereich 
tätig gewesen sowie fachlich und persönlich 
geeignet sein.  
 
4.4. Begutachtungen  

60 Leistungspunkte aus Begutachtungen zu 
sozialmedizinischen Fragestellungen, die dem 
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zuständigen Prüfungsausschuss der Psycho-
therapeutenkammer Niedersachsen nachge-
wiesen werden können durch:  

 
4.4.1. Gutachtenerstellung mit Aktensich-
tung und Befragung/Untersuchung (je 6 
Leistungspunkte)  
 
 
4.4.2 Befundberichte mit sozialrechtlich 
wesentlicher Bewertung bzw. mit Beant-
wortung einer entsprechenden Fragestel-
lung (je 2 Leistungspunkte)  
 
4.4.3. Stellungnahmen (je 1 Leistungspunkt)  

Und jeweils mit den genannten Leistungs-
punkten auf die Summe der geforderten 60 
Leistungspunkte anzurechnen sind, wobei 
mindestens 10 Leistungen aus 4.4.1. und/oder 
4.4.2. nachzuweisen sind.  

 
4.4.4. Begriffsbestimmungen zu den unter-
schiedlichen Begutachtungen 

1Gutachten basieren auf den von Auftragge-
benden übergebene Unterlagen und auf einer 
eigenen eingehenden Untersuchung. 2Die 
erhobenen Befunde und die zur Verfügung 
gestellten Informationen sind auf der Basis 
wissenschaftlicher Erkenntnis und psychothe-
rapeutischen Erfahrungswissens im Hinblick 
auf rechtlich erhebliche Fragestellungen des 
Auftraggebers so zu bewerten, dass dem Auf-
traggeber damit eine rechtliche Entscheidung 
ermöglicht wird. 

3Ein Befundbericht ist eine zusammenfassen-
de, möglichst objektive Darstellung der Er-
gebnisse einer psychotherapeutischen Unter-
suchung. 4In einem reinen Befundbericht wer-
den keine im Hinblick auf eine rechtliche Ent-
scheidung zu treffenden gutachterlichen Ein-
schätzungen, Bewertungen oder Vermutun-
gen vorgenommen. 5Um für die praktische 
Weiterbildung in Sozialmedizin angerechnet 
zu werden, müssen aus der Befundung bzw. 
dem Befundbericht begründete Einschätzun-
gen und Bewertungen zu sozialrechtlich rele-
vanten Fragestellungen abgeleitet werden. 
Hierunter fallen z.B. auch die Rehabilitations-
entlassungsberichte. 
6In einer Stellungnahme wird ohne eigene 
Befundung ausschließlich nach Aktenlage zu 
einem vorgelegten Sachverhalt und in der 

Regel einer damit verbundenen Fragestellung 
Stellung genommen. 
 

5. 
Prüfungsausschuss und Prüfung 

Für die Bildung und Zusammensetzung des 
Prüfungsausschusses gilt § 10 WBO-PKN 
Abschnitt A. Die erforderliche mündliche Prü-
fung richtet sich nach § 11 WBO-PKN Ab-
schnitt A und für die Prüfungsentscheidung 
sowie etwaige Wiederholungsprüfungen gel-
ten § 12 bzw. § 13 WBO-PKN Abschnitt A. 

 
6.  

Zeugnisse und Nachweise 

Dem Antrag auf Anerkennung der Weiterbil-
dung nach § 9 sind beizufügen: 

• Bescheinigungen über die abgeleistete 
Weiterbildungszeit und Weiterbildungsin-
halte entsprechend 4.1. bis 4.3.,  

• Nachweise der erstellten Begutachtungen 
aus 4.4.  

 
7. 

Anforderungen an 
 Weiterbildungsermächtigte  

Voraussetzungen für die Erteilung einer Wei-
terbildungsermächtigung gemäß § 5 Abs. 1 
WBO-PKN Abschnitt A sind:  

• Approbation als Psychologische Psycho-
therapeutin oder Psychologischer Psycho-
therapeut oder Kinder- und Jugendlichen-
psychotherapeutin oder Kinder- und Ju-
gendlichenpsychotherapeut  

• Abgeschlossene Aus-/Weiterbildung in 
dem Bereich Sozialmedizin 

• Mindestens dreijährige Tätigkeit in dem 
Bereich  

• Kontinuierliche Fortbildung in dem Bereich 
Sozialmedizin.  

 
8. 

Anforderungen an Weiterbildungsstätten  

Zur Weiterbildung in dem Weiterbildungsteil 
„Praktische Weiterbildung“ werden gemäß § 5 
Abs. 2 WBO-PKN Abschnitt A zugelassen: 
Einrichtungen, in denen ein breites Spektrum 
von Störungen, bei denen Psychotherapie 
indiziert ist, im sozialmedizinischen Zusam-
menhang beurteilt wird.  
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9. 
Übergangsbestimmungen 

Die Übergangsregelung gemäß § 14 Absatz 4 
gilt für einen Zeitraum von maximal sechs 
Jahren ab Inkrafttreten der Änderung dieser 
Weiterbildungsordnung, mit der erstmalig der 
Bereich „Sozialmedizin“ in Abschnitt B dieser 
Weiterbildungsordnung aufgenommen wurde. 

 

 

 


